
 

 

 
 

GEBÜHRENORDNUNG 
(gültig ab 1. Juli 2024) 

 
 

BANKVERBINDUNG: Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel 
BIC: RLNWATWW939, IBAN: AT75 3293 9000 0850 1132 

 
Den Vereinen wird als Service des Verbandes der aktuelle Kontostand in der Datenverwaltung 
(http://xttv.oettv.info/dv) aktuell angezeigt. Dieses Konto wird jedoch nicht als ein Kontokorrentkonto im Sinne einer 
Bank geführt. Sofern nicht infolge eines bestehenden Guthabens Abbuchungen von Belastungen erfolgen können, 
ist der fällige Rückstand immer jeweils binnen 14 Tagen ab Entstehung abzudecken. Das Konto darf jeweils am 
30. Juni und am 30. November jedes Jahres keinen Rückstand aufweisen. 
Eine Abbuchung von Protest- oder Rechtsmittelgebühren auf Antrag eines Vereines ist nur dann möglich, wenn 
dieser Antrag innerhalb der Protestfrist einlangt und zum Zeitpunkt des Einlangens das Konto des Vereines beim 
Landestischtennisverband ein Guthaben in ausreichender Höhe aufweist. 

Beiträge  

Nr. Mitgliedsbeitrag Betrag Bemerkungen 

A.1.1 Im 1. Mitgliedsjahr € 85,00  

A.1.2 Nach dem 1. Mitgliedsjahr € 170,00  

 Nachwuchs-Förderungsbeitrag (je fehlender Mannschaft)   

A.2.1 1. Bundesliga Oberes Play-off, Champions League, ETTU Trophy, 
Europe Cup, Superleague 

€ 1500,00 Damen und 
Herren 

A.2.2 1. Bundesliga Unteres Play-off, 2. Bundesliga € 750,00 Damen und 
Herren 

A 2.3 1. Landesliga € 500,00  

A 2.4 2. Landesliga € 300,00  

A.2.5 Oberliga € 200,00  

A 2.6 Unterliga € 150,00  

A.2.7 1. Klasse € 75,00  

 Werbebeiträge   

A.3.1 
 

Kommerzielle Werbeeinschaltungen auf der Homepage des 
NÖTTV (je nach Größe, Dauer) 

nach 
Vereinbarung 

 

A.4.1 ÖTTZ-Abonnement € 22,00  

Gebühren  

Nr. Allgemein Betrag Bemerkungen 

B.1.1 Mahngebühr 

1. Mahnung (2 Wochen nach Fälligkeit) 

2. Mahnung (6 Wochen nach Fälligkeit) 

3. Mahnung (8 Wochen nach Fälligkeit) 

 

€ 20,00 

€ 30,00 

€ 40,00 

 

B.1.2 Verwaltungsabgabe für bei Gründung einer Spielgemeinschaft € 450,00  

B.1.3 Zusätzliche Urkunde für Meistertitel € 3,00  

  

http://xttv.oettv.info/dv


 Nenngelder (je Mannschaft)   

B.2.1 Mannschaftsmeisterschaft (Landesligen und Oberligen) € 40,00  

B.2.2 Mannschaftsmeisterschaft (Unterligen, Klassen) € 30,00  

B.2.3 Damen, Senioren (Cup, Zentrale Meisterschaften) € 15,00  

B.2.4 Cup (allgemeine Klasse) € 20,00  

B.2.5 Nachwuchs (Cup, Regionale Meisterschaften) € 15,00  

 Protestgebühren   

B.3.1 1. Instanz (MuBA, Disziplinarausschuss) € 45,00  

B.3.2 2. Instanz (Berufungsausschuss) € 90,00  

B.3.3 3. Instanz (ÖTTV Berufungsgericht) € 180,001  

 MuBA   

B.4.1 Spieler-Anmeldung € 10,00  

B.4.2 Spieler-Abmeldung € 0,00  

B.4.3 Bearbeitungsgebühr für Sekundärvertrag (Damen-Bundesliga, 
Nachwuchsspieler in Bundesliga, wenn der Stammverein nicht 
Mitglied des NÖTTV ist) 

€ 10,00  

B.4.4 Bearbeitungsgebühr für Leihvertrag, bedingte Freigabe (wenn der 
Zielverein Mitglied des NÖTTV ist) 

€ 25,00  

B.4.5 Spielplatzkommissionierung € 40,00 + Kilometergeld 

B.4.6 Schiedsrichterentgelt bei Turnieren je Oberschiedsrichter bzw. 
Schiedsrichter und Stunde 

Anmerkung: 
Bei Ranglistenturnieren, die allen NÖTTV-Spielern offen stehen 
(auch bei Einschränkungen auf ein Geschlecht, eine Altersklasse 
oder Leistungsstärke) werden die Kosten für Oberschiedsrichter 
vom Verband übernommen (aber nicht bei Turnieren, die auf eine 
bestimmte Gruppe von Spielern beschränkt ist, wie z.B. 
Dachverbands-Turniere oder Einladungsturniere). 

€ 10,00 / € 8,00 + Kilometergeld 

B.4.7 Schiedsrichterentgelt je Schiedsrichter in der NÖTTV-
Meisterschaft und Heimspiel (ausgenommen 1. Landesliga) 

€ 40,00 + Kilometergeld 

B.4.8 Schiedsrichterentgelt je Schiedsrichter und Spiel (Superleague) € 60,00 pauschal 

B.4.9 Schiedsrichterentgelt je Schiedsrichter und Heimspiel 
(1. Landesliga) 

€ 42,50 pauschal 

B.4.10 Entgelt für Spielbeobachtung durch Verbandsfunktionär € 15,00 + Kilometergeld 

B.4.11 Kilometergeld für Schiedsrichtereinsatz 

Kilometergeld für Schiedsrichtereinsatz bei Fahren mit Beifahrer 

€ 0,40 

€ 0,45 

je km 

je km 

B.4.12 Kilometergeld für Spielplatzkommissionierung, 

Kilometergeld für Verbandsmitglieder in Beobachter-Funktion 

€ 0,40 je km 

B.4.13 Ausstellung eines Spielerpasses € 20,00  

 Turnierwesen   

B.5.1 Turnierleitungsassistenz durch NÖTTV (Turnierabwicklung mittels 
Turnierleitungssoftware bei Nachwuchs Liga, 
Landesmeisterschaften) 

€ 150,00 + Kilometergeld 

 

  
 

1 an den ÖTTV zu entrichten 



Allgemeine Strafen 

Nr. Allgemein Betrag Bemerkungen 

C.1.1 Missachtung von Bestimmungen bis € 500,00  

C.1.2 Mangelhafte Spieleranmeldung € 10,00  

C.1.3 Raufhandel, Beleidigung, Beschimpfung, Insultierung, etc. bei 
Wettkämpfen des NÖTTV 

bis € 500,00  

 Verwarnungen in der Landesliga (je Spieler/je Saison)   

C.2.1 3. Gelbe Karte € 20,00 
1 Gelb-rote Karte 
ist einer weiteren 
Gelben Karte 
gleichzusetzen 

C.2.2 5. Gelbe Karte € 30,00 

C.2.3 Für jede weitere Gelbe Karte + € 50,00 

C.2.4 Rote Karte € 100,00 

 Turnierwesen   

C.3.1 Verspätete Einsendung von Turnierergebnissen bzw. 
Turnierberichten 

€ 15,00  

C.3.2 Verstoß gegen Bestimmungen der Turnierordnung  bis € 500,00  

C.3.3 Turnierabgabe bei ÖTTV-Turnieren und Landesmeisterschaften 10% des 
Nenngelds, 
mindestens 

€ 100,00 

Kosten der 
Verbands-
funktionäre 
werden 
gegengerechnet 

C.3.4 Nachbearbeitung von Turnierergebnissen durch den NÖTTV € 100,00  

C.3.5 Für die 2. Gelbe Karte € 20,00 1 Gelb-rote Karte 
ist einer weiteren 
Gelben Karte 
gleichzusetzen 

C.3.6 Für die 3. Gelbe Karte € 30,00 

C.3.7 Für jede weitere Gelbe Karte € 50,00 

C.3.8 Rote Karte € 100,00  

C.3.9 Alkoholkonsum durch Betreuer, Schiedsrichter oder Spieler ab € 25,00  

C.3.10 Übermittlung von Ergebnissen in nicht geforderter Form € 15,00  

Meisterschaft 

Nr. Allgemein Betrag Bemerkungen 

C.4.1 Keine einheitliche Spielkleidung € 15,00  

C.4.2 Keine Zählgeräte oder Spielstandsanzeige € 15,00 je Gerät 

C.4.3 Keine Spielervorstellung (1. Landesliga) € 15,00  

C.4.4 Verspätete Abgabe, Nichtabgabe oder mangelhafte bzw.  
unvollständige Ausfertigung von Nennformularen 

€ 25,00  

C.4.5 Nicht genehmigte Spielverlegung bis € 100,00  

C.4.6 Verspätete Eingabe im Ergebnisdienst € 15,00  

C.4.7 Verspätete Einsendung des Wettspielberichts, wenn das Spiel 
nicht im Ergebnisdienst eingegeben wird 

€ 15,00  

C.4.8 Fehlende Aufbewahrung der Spielberichte € 40,00  

C.4.9 Verspätete Übermittlung der Ergebnisse bei Blockveranstaltungen 
(Cup, Regionale Meisterschaften, Zentrale Meisterschaften) 

€ 5,00 je Tag 

C.4.10 Mangelhafte Ausfertigung von Spielberichten bei Damen-, 
Senioren- und Nachwuchsmeisterschaften 

€ 2,00 je Fehler 

C.4.11 Unvollständiges Antreten bei Spielen in der 1. Landesliga und 
internen Spielen in der 2. Landesliga oder der Oberliga 

€ 30,00  

C.4.12 Ab der 3. Spielverlegung pro Spielhalbjahr in der 1. Landesliga € 10,00  



 unberechtigter Spielereinsatz   

C.5.1 1. Landesliga € 100,00  

C.5.2 2. Landesliga, Oberliga, Championship Cup € 60,00  

C.5.3 Unterliga, U19, Challenge Cup € 40,00  

C.5.4 Klassen, Damen, Senioren, U17, U15, Nachwuchs Cup € 25,00  

 Nichtantreten je Wettkampf   

C.6.1 1. Landesliga € 60,00  

C.6.2 Verspätetes oder nicht bekannt gegebenes Nichtantreten in der 
1. Landesliga 

€ 250,00  

C.6.2 2. Landesliga, Oberliga € 50,00  

C.6.3 Unterliga € 40,00  

C.6.4 Klassen € 30,00  

C.6.5 Damen, Senioren € 50,00 je Durchgang 

C.6.6 Cup (allgemeine Klasse) € 50,00  

C.6.7 Nachwuchs (Cup, Regionale Meisterschaften) € 50,00  

 Mannschaftsrückziehung   

C.7.1 1. Landesliga € 100,00  

C.7.2 2. Landesliga, Oberliga € 50,00  

C.7.3 Unterliga, Championship Cup € 30,00  

C.7.4 Klassen, Challenge Cup € 20,00  

C.7.5 Damen, Senioren € 30,00  

C.7.6 Nachwuchs (Cup, Regionale Meisterschaften) € 30,00  

 nicht durchgeführte Wettkampfspiele   

C.8.1 1. Landesliga € 500,00  

C.8.2 2. Landesliga, Oberliga, Championship Cup € 300,00  

C.8.3 Unterliga, Challenge Cup € 200,00  

C.8.4 Klassen € 100,00  

C.8.5 Damen, Senioren € 100,00 je Durchgang 

C.8.6 Nachwuchs (Cup, Regionale Meisterschaften) € 80,00 je Durchgang 

 Vergütungen bei zentral ausgerichteten Bewerben   

D.1.1 Vergütung für den Ausrichter € 15,00 je genannter 
Mannschaft 

D.1.2 Vergütung für Ausrichter der Nachwuchs-Liga mit mindestens 
16 Tischen in einer Halle 

€ 300,00  

 
Generelle Anmerkung: Gebühren bzw. Strafen, die für eine Spielpartnerschaft ausgesprochen werden, 
werden beiden Vereinen je zur Hälfte angerechnet. 

Pauschale Aufwandsabgeltungen für Spieler 

Nr. Allgemein Betrag Bemerkungen 

E.1.1 Ab 2000 RC-Punkten aufwärts € 1200,00 

Die Feststellung der Punkte 
erfolgt zum Zeitpunkt des 
Übertrittes (Sommer- bzw. 
Winter-Übertrittszeit). 

E.1.2 Von 1800 bis 1999 RC-Punkte € 900,00 

E.1.3 Von 1600 bis 1799 RC-Punkte € 600,00 

E.1.4 Von 1400 bis 1599 RC-Punkte € 400,00 

E.1.5 Von 1200 bis 1399 RC-Punkte € 250,00 

E.1.6 Von 1199 RC-Punkten abwärts € 100,00 

  



 Erhöhung der Abgeltungsbeträge   

E.2.1 RC-Rangliste der Herren Platz 1-20 € 150,00  

E.2.2 RC-Rangliste der Damen Platz 1-10 € 80,00  

E.2.3 RC-Nachwuchsrangliste U15/U18 Platz 1-5 € 50,00 Maßgeblich ist die 
Platzierung des Spielers/der 
Spielerin in dem der 
Abmeldung vorangehenden 
Sportjahr 

 


